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SYNOPSE  
zur Arbeitsfassung/Diskussionsgrundlage zur Vorbereitung eines  
Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Ausschnitt), 23.8.2016 

Auslandsmaßnahmen 

Bisherige Fassung Entwurfsfassung für 2017 

Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 27 Hilfe zur Erziehung 

[...] 

(2) […] Die Hilfe ist in der Regel im Inland zu 

erbringen; sie darf nur dann im Ausland er-

bracht werden, wenn dies nach Maßgabe 

der Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfezieles 

im Einzelfall erforderlich ist. 

 

(2a) […] 

[...] 

 

§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan 

[…] 

(4) Vor einer Entscheidung über die Gewäh-

rung einer Hilfe, die ganz oder teilweise im 

Ausland erbracht wird, soll zur Feststellung 

einer seelischen Störung mit Krankheitswert 

die Stellungnahme einer in § 35a Absatz 1a 

Satz 1 genannten Person eingeholt werden. 

§ 38 Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen 

 

(1) Hilfen nach diesem Abschnitt sind in der 

Regel im Inland zu erbringen; sie dürfen nur 

dann im Ausland erbracht werden, wenn dem 

Bedarf des Kindes oder des Jugendlichen im 

Einzelfall nur dadurch entsprochen werden 

kann. Dies ist im Hilfeplan darzulegen.  

 

 

 

 

 

(2) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

soll vor der Entscheidung über die Gewäh-

rung einer Hilfe, die ganz oder teilweise im 

Ausland erbracht wird,  

1. zur Feststellung einer seelischen Störung 

mit Krankheitswert die Stellungnahme ei-

ner in § 35a Absatz 1a Satz 1 genannten 

Person einholen,  

2. sicherstellen, dass  

a) der Leistungserbringer über eine Be-

triebserlaubnis nach § 45 für eine Ein-

richtung im Inland verfügt, in der Hilfe 

zur Erziehung erbracht wird und die 

Gewähr dafür bietet, dass er die 

Rechtsvorschriften des Aufenthalts-

landes einhält und mit den Behörden 

des Aufenthaltslandes sowie den 

deutschen Vertretungen im Ausland 

zusammenarbeitet,  

b) mit der Erbringung der Hilfen nur 

Fachkräfte nach § 72 Absatz 1 be-

traut werden,  
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c) die Überprüfung und Fortschreibung 

des Hilfeplans unter Beteiligung des 

Kindes oder Jugendlichen in der Re-

gel am Ort der Leistungserbringung 

erfolgt,  

d) mit dem Leistungserbringer über die 

Qualität der Maßnahme eine Verein-

barung abgeschlossen wird; dabei 

sind die fachlichen Handlungsleitli-

nien des überörtlichen Trägers anzu-

wenden.  

3. die Eignung der mit der Leistungserbrin-

gung zu betrauenden Einrichtung oder 

Person an Ort und Stelle überprüfen und 

4. der erlaubniserteilenden Behörde unver-

züglich Angaben zum Leistungserbringer, 

zu Beginn und Ende der Leistungserbrin-

gung im Ausland sowie zum Aufenthalts-

ort des Kindes oder Jugendlichen mel-

den. 

 


